
 

HAUSHALTSSATZUNG 
der Stadt Schneeberg für das Haushaltsjahr  2011 

Aufgrund von § 74 SächsGemO hat der Stadtrat am 18.11. 2010 

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:    

§ 1 

 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit  
1. den Einnahmen und Ausgaben von je 19.756.530 € 

 davon                  im Verwaltungshaushalt   15.446.380 € 
                 im Vermögenshaushalt  4.310.150 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen  

 Kreditaufnahmen für Investitionen und   

 Investitionsfördermaßnahmen  (Kreditermächtigung) von 0 € 
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen     
 Verpflichtungsermächtigungen von 0 € 

§ 2 

 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.089.200 € 
§ 3 

 Die Hebesätze werden festgesetzt:  

1. für die Grundsteuer    

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe   

     (Grundsteuer A) auf   295 v. H. 
 b) für die Grundstücke     
     (Grundsteuer B) auf   405 v. H. 
     der Steuermessbeträge;    

2. für die Gewerbesteuer auf   405 v. H. 
 der Steuermessbeträge.    

§ 4 
1. Für das Haushaltsjahr wird gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs.4 der Satzung über die Rückzahlung 

erhobener Straßenbaubeiträge (Rückzahlungssatzung Straßenbaubeiträge) vom 23. Mai 2008 der Stadt 
Schneeberg die Rückzahlungen von Straßenbaubeiträgen  

 in Höhe von insgesamt   734.516,65 € 

 für folgende Verfahren festgesetzt: 

 01 Große Badergasse 

 02 Schreibergasse 

 03 B 169, 1.-3. BA (Gleesbergstraße bis Scheibe)  

 04 Klingelsporn 

 05 Korngasse 

 06 Obere Zobelgasse (TA) 

 07 Ritterstraße (TA). Marienplatz, Am Marienplatz 

 08 Drachenkopf, außerhalb Sanierungsgebiet 

 09 Karl-Liebknecht-Straße (TA), Thomas-Müntzer-Straße (TA), Friedensring (TA) 

  > BA - Bauabschnitt; >TA - Teilabschnitt 

  

 

 

 

  

       

    
Schneeberg, den 
20.12.2010 

 


